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Beschneiden von Bäumen an der Dalumer Straße, Bippen 
 
Die Gemeinde Bippen ist für das Beschneiden der Eichen an der Dalumer Str. entsprechend 
einer Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück innerhalb der Ortsdurchfahrt zuständig und 
verantwortlich. 
 
Da in diesen Eichen sehr viel Totholz hängt und es sich hierbei um einen stark frequentierten 
Fußweg handelt (Schule, Freibad) sollte im Rahmen der Wintervegetationsperiode eine Althol-
zentastung an diesen Bäumen vorgenommen werden. Gleichzeitig kommt das Pflaster auf der 
Höhe „Thamm“ hoch, so dass dies auf einer Länge von etwa 10 m aufzunehmen und so neu 
anzupflastern ist, dass die Verkehrssicherheit dieses Weges wieder gegeben ist. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die hochstämmigen Bäume an der Dalumer Str. bis zum OD-Stein werden noch in diesem Win-
ter fach- und sachgerecht entastet und der genannte Gehweg in Höhe des Grundstücks 
„Thamm“ wird mit Mitteln des Bauhofs neu begradigt. 
 
 
 
 

 
(Tolsdorf) 
Bürgermeister 
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